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SCHUTZ DER VERKEHRSSICHERHEIT VOR STRAFTATEN  
UND ÜBERTRETUNGEN IM POLNISCHEN RECHT

I. ALLGEMEINE BEMERKUNGEN

1. Die V erkehrssicherheit ist eine Funktion vieler Bedingungen, de-
ren Existenz vor allem die Aufrechterhaltung deT zu diesem Zweck 
veröffentlichten V orschriften absichert.

Ganz allgem ein genommen, kann man diese Vorschriften in vier 
Kategorien einteilen :

a) Vorschriften, die die Prinzipien und Regeln des Vorgehens im 
Straßenverkehr bestimmen, enthalten im Gesetz vom 1. Februar 1983 — 
Gesetz über den Straßenverkehr (Gesetzblatt, Nr. 6, Posten 35) — Teil I 
und II, in der Verordnung der M inister für V erkehrsw esen und Innere 
A ngelegenheiten vom 9. August 1983 über die V erkehrszeichen und 
-signale (Gesetzblatt, Nr. 50, Posten 224) und in anderen besonderen 
Vorschriften;

b) Vorschriften, die die technischen Bedingungen der Fahrzeuge 
bestimmen, deren Zulassung zum V erkehr, die technischen U ntersu-
chungen der Fahrzeuge, en thalten u.a. in Teil ITI des Gesetzes über den 
Straßenverkehr ;

c) Vorschriften, die die Bedingungen bestimmen, denen die K raft-
fahrer und K raftfahrerkandidaten hinsichtlich des Alters, der physi-
schen und psychischen Leistungsfähigkeiten sowie der geforderten Fer-
tigkeiten en tsprechen sollen, enthalten u.a. in Тей IV des Gesetzes über 
den Straßenverkehr;

d) Vorschriften, die die Bedingungen bestimm en, denen die Straßen 
hinsichtlich des Baues, des Schutzes und der Erhaltung entsp rechen sol-
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lten, en thalten  vor allem in dem Gesetz vom 21. März 1985 über die 
öffentlichen Verkehrsw ege (Gesetzblatt Nr. 14, Posten 60).

Die Taten gegen die Sicherheit des S traßenverkehrs sind eine V er-
letzung der oben genannten Vorschriften, obwohl es Vorkommen kann, 
daß eben e ine Tait, die in Übereinstimm ung mit den V orschriften steht, 
e ine Bedrohung dieser S icherheit herstellt. Das kann von e iner Lücke 
in den Vorschriften zeugen oder d e e n  Nicht-Adäquanz bzw. von einem  
so nicht typischen Zusamm enstoß von Umständen, daß die m it Rück-
sicht auf typische Situationen zusam m engestellten Vorschriften sich 
nicht anw enden lassen. Die Schwere dieser T aten ist determ iniert nicht 
nu r durch den Charakter der verle tzten Vorschrift, sondern auch, oder 
vielleicht sogar vor allem, durch die Folgen dieser Taten. Von diesem 
Standpunkt aus kann  man die T aten gegen die V erkehrssicherheit in 
e ine  der 3 folgenden Gruippen einreihen:

a) das V erursachen von Ereignissen im Straßenverkehr, die auf 
dem  Tod, der Körperverletzung oder Zerrüttung der Gesundheit eines 
M enschen beruhen, oder auf der Zerstörung bzw. Beschädigung von 
Eigentum;

b) das V erursachen einer Situation, in der unm ittelbar und konkret 
das Erfolgen solcher Ereignisse, also die Heilbeiführung e iner realen 
Gefahr droht;

c) das Nichtibeachten der geltenden Prinzipien und Vorschriften der 
V erkehrssicherheit, ohne daß dabei eine unm ittelbare und konkrete Be-
drohung mit den Folgen entsteht, von denen oben die Rede ist, d.h. 
d ie  Herbeiführung e iner abstrakten Gefahr.

Die Taten, die gegen die V erkehrssicherheit qerichtet sind, werden 
je nach der Schwere, die der Grad der gesellschaftlichen Gefährdung 
ausd-riickt, von dem Gesetzgeber als S traftaten angesehen oder in die 
Kategorie der Ü ber tretu naen gezahlt1. Aber die Einteilung dieser Taten

1 Nach dem Strafgesetzbuch werden die Straftaten in Verbrechen und V ergehen  
geteilt (Art. 5 § 1 StGB). Verbrechen sind Taten, auf die eiine Freiheitsentzugsstrafe  
für nicht w eniger als 3 Jahre oder eine strengere Strafe ausgesetzt ist (Art. 5 § 2 
StGB). V ergehen sind andere Taten, auf d ie eine Strafe ausgesetzt ist, die 3 Monate  
Freiheitsentzug, 3 Monate Freiheitsbeschränkung oder 50 000 Złoty Geldstrafe über-
schreitet (Art. 5 5 3 StGB). Ein Verbrechen kann man nur aus vorsätzlicher Schuld  
begehen; e in  V ergehen kann man auch aus fahrlässiger Schuld begehen, wenn es 
das Gesetz so  bestimmt (Art. 6 StGB). Straftaten gehören im ganzen in die Kompetenz  
der Gerichte.

Nach dem Übertretvngsgesetzbuch sind Übertretungen Taten, auf die eine Grund- 
sträfe des Arrests bis zu 3 Monaten ausgesetzt ist, sow ie die Strafe der Freiheits- 
einschränkung bis zu 3 Monaten, eine Geldstrafe bis zu 50 000 Złoty oder ein  
V erweis (Art. 1 des U bertretungsgesetzbuches). Die Übertretung kann man sow ohl  
aus vorsätzlicher w ie auch aus fahrlässiger Schuld begehen, es sei denn, daß das



in die G ruppen a —с drückt nur annähernd die Abstufung der gesell-
schaftlichen Gefährlichkeit aus.

Die T aten aus der Gruppe a sind natürlich  eine  Domäne des Straf- 
xechts, obwohl einige k leinere  Beschädigungen des Eigentums in die 
Gruppe der Ü bertretungen gezählt wurden.

Die Taten aus der Gruppe Ib rep räsentieren  e ine  beachtliche Spann-
w eite  der gesellschaftlichen Gefährlichkeit, deren  Grad davon abhängt, 
was droht und in welchen Ausm aßen. Daher w urden einige der T a-
ten, die die reale Gefahr negativer Ereignisse im V erkehr herbeiführen, 
zu S traftaten gerechnet, die übrigen sind Übertretungen.

Die T aten aus der Gruppe с ist e in  Bereich der Pönalisierung in dem 
Übertretungsgesetzbuch, obwohl auch hier A usnahm en Vorkommen in 
Form der A nerkennung einiger T aten dieser K ategorie als Straf-
taten.

2. Die Typen der V erkehrsstraftaten sind im Strafgesetzbuch im 
XX. Kapitel beschrieben — „Straftaten gegen die allgem eine Sicher-
heit, sowie gegen die Sicherheit im V erkehr zu Lande, zu W asser und 
in der Luft." Sie erschöpfen nicht den ganzen Bereich der Straftaten 
gegen die V erkehrssicherheit; die übrigen w erden aus anderen V or-
schriften des Strafgesetzbuches qualifiziert und w erden in der Regel 
nicht V erkehrsdelikte genann t2.

Die Überschrift des XX. Kapitels StGB verw eist direkt auf zwei 
A rten der Schutzobjekite, ohne deutlich zu präzisieren, in welchem ge-
genseitigen V erhältnis sie zueinander verbleiben. Es ist anzunehm en, 
daß von den V orschriften dieses Kapitels Taten qualifiziert werden, 
die zu e iner der drei Gruppen gehören: Straftaten, die ausschließlich 
die V erkehrssicherheit gefährden, Straftaten, die ausschließlich gegen 
die allgem eine Sicherheit gerichte t sind und die dritte Gruppe von

Gesetz eine Verantwortung für die Übertretung nuir aus vorsätzlicher Schuld vorsieht 
(Art. 5 des entsprechenden GB).

Übertretungen gehören in die Kompetenz der K ollegien für Ubertxetungssachen  
als nichtgerichtliche Organe, die  ausschließlich aus ehrenamtlichen Funktionären
zusam mengestellt sind, w elche an den regionalen Organen der staatlichen Verwaltung  
der Grundstufe tätig sind. Von den Rechtssprüchen der Kollegien  der I. Instanz 
steht die Berufung in e in  Kollegium dar II. Instanz zu, das am regionalen Organ
der staatlichen Verwaltung der W ojew odschaftsstufe tätig ist, es sei denn, daß die  
Grundstrafe des Arrests oder der Freiheitsbeschränkung verhängt wurde. In diesem  
Fall steht das Mittel der Verklagung in  Form der Forderung zu, die Streitsache auf
den W eg des Gerichtsverfahrens zu leiten.

2 D irektiven der R echtspflege und Gerichtspraxis in Fragen um Verkehrsstraf-
taten (V KZP 2/74), beschlossen von dem Obersten Gericht am 28. Februar 1975, Im 
w eiteren „Direktiven" genannt (OSN KW Nr. 3-—4/1975), These 1.



Straftaten, die einen Angriff auf beide diese Schutzabjekte gleichzeitig 
darstellen.

V erkehrsstrafta ten sind in  ihirem W esen gegen das Leben, die Ge-
sundheit oder das Eigentum gerich te t imd enthalten aus diesem Grund 
M erkm ale von Straftaten, die im Kapitel XXI des Strafgesetzbuches — 
„Strafbaten gegen das Leben und die Gesundheit" bestimmt sind. Es 
kom mt hier zu einer scheinbaren Gesetzkankurrenz nach  der Regel lex  
specialis deiogat legi generali und daher bildet im Falle des Todes oder 
der Körpenbeschäd’igumg im V erkehr e ine  entsprechende Vorschrift aus 
dem Kapitel XX eine 'besondere und ausschließliche G rundlage der 
strafrechtlichen Verantwortung. W enn es keine  G esetzkonkurrenz gibt, 
dann bildet die Regelung aus dem  Kapitel XX StGB die selbständige 
G rundlage der Pönalisierung, wie z.B. die fahrlässige Beschädigung des 
Eigentums.

Kapitel XI des Üibertretungsbuches — „Ü bertretungen gegen die 
Sicherheit und O rdnung im Verkehr" — un terscheidet zwei A rten der 
Schutzobjekte: die Sicherheit und  die Ordnung im Verkehr. Die Ve-
rantw ortung für Ü bertretungen erfaß t also nich t nu r die Verschlech-
terung des Standes der Verkehrssicherheit, sondern auch  dessen Des-
organisierung. M an kann  also auf Ü bertretungen verw eisen, die aus-
schließlich die V erkehrssicherheit gefährden, solche, die  ausschließlich 
dessen Ordnung verletzen, alber die m eisten Ü bertretungen rich ten  sich 
gegen beide Schutzolbjekte.

Die Überschrift des XI Kapitels des Ü bertretungsgesetzbuches nennt 
keine Verkehrszonen, sta ttdessen bedient sie sich des kollektiven Be-
griffes des Verkehrs, den m an eher mit öffentlichen Transportm itteln 
assoziiert und der daher nicht so adäquat das W esen der Sache w ider-
gibt. Aiber der Inhalt dieses Kapitels erm öglicht es festzustellen, daß 
es in ihm um Ü bertretungen geht, die vo r allem  mit dem Straßenver-
kehr verbunden sind, denn die  en tschiedene M ehrheit der dort beschrie-
benen Taten bezieht sich auf die Bewegung jeglicher Fahrzeuge auf 
öffentlichen W egen.

V erkehrsübertretungen als Tarten, die  in ihrer M ehrheit den Stand 
der Sicherheit verschlechtern, verle tzen  zugleich die Sicherheit von 
Personen und Eigentum, also W erte , die uniter dem Schutz des Kapitels 
X des Ü bertretungsgesetzbuches stehen. Daher 'befinden sich auch die 
Vorschriften über V erkehrsübertre tungen mit den Vorschriften des dor-
tigen Kapitels in der Regel in e iner scheinbaren Gesetzkonkurrenz (lex  
specialis lex  generalis). Der Grund ihrer Aussonderung, ähnlich wie 
der Verkehrss'traftaiten, ist die besondere  Rolle, die im heutigen Leben 
der S traßenverkehr spielt.



II. VERKEHRSSTRAFTATEN

1. Kapitel XX des Strafgesetzbuches, das die schwersten Form en 
der V erletzung der V erkehrssicherheit pönalisiert (Tatengruppe a), voll-
zieht deren Einteilung in zwei Kategorien und verb indet mit jeder v er-
schiedene Konsequenzen im Bereich der V erantw ortung, nämlich:

Verursachung des Todes, der K örperverletzung oder Zerrüttung 
der Gesundheit des M enschen oder e inen beachtlichen Schaden im 
Eigentum, in V erbindung m it dem S traßenverkehr (Art. 145 § 1—3 
StGB)3,

K atastrophe im Verikehr zu Lande, zu W asser oder in der Luft 
(Art. 136 § 1 Punkt 1 und § 2 StGB)«.

Eine Erklärung erfo rdert vor allem  der Begriff des S traßenverkehrs 
als einer der A rten des Landesverlkehrs. Der Begriff setz t das Bestehen 
van  3 Elem enten voraus:

physische Bewegung aller A rten von Fahrzeugen, besonders der 
mechanischen,

„Art. 145 § l .  Wer, auch fahrlässig, die Prinzipien der Sicherheit des Verkehrs 
zu Lande, zu W asser oder in der Luft verletzt, und dadurch eine fahrlässige Körper-
verletzung oder eine Zerrüttung der Gesundheit einer anderen Person oder einen  
beachtlichen Schaden im Eigentum verursacht, verfällt der Strafe des Freiheitsent-
zugs bis zu 3 Jahren.

§ 2. W enn die Folge der Verletzung der Prinzipien der Verkehrssicherheit der 
Tod, eine schwere Körperverletzung oder eine schwere Zerrüttung der Gesundheit 
einer anderen Person ist, verfällt der Täter in die Strafe des Freiheitsentzugs von  
6 Monaten bis zu 8 Jahren.

§ 3. Wenn der Täter im Zustand der Trunkenheit ein Kraftfahrzeug oder ein  
anderes Fahrzeug lenkt und dabei eine Straftat begeht, d ie im § 1 oder 2 bestimmt 
ist, verfällt er in  die Strafe des Freiheitsentzugs von 1 Jahr bis 10 Jahren".

Laut Art. 46 des G esetzes vom 26. Oktober 1982 über die Erziehung in N üchtern-
heit und das Entgegenwirken dem Alkoholism us (Gesetzblatt Nr. 35, Posten 23): —  
erfolgt der Zustand nach A lkoholgenuß, wenn die Konzentration von A lkohol im Blut 
mehr als 0,2% und bis 0,5% beträgt, —  der Zustand der Trunkenheit liegt vor, wenn  
die A lkoholkonzentration im Blut 0,5% überschreitet.

4 „Art. 135 § 1. W er ein Ereignis herbqiführt, das das Leben oder die Gesundheit 
der M enschen oder das Eigentum in beachtlichem Ausmaß gefährdet, und das die 
Form hat: 1) einer Katastrophe im Verkehr zu Lande, zu W asser oder in der Luft, 
2) [...], 3) [...] —  verfällt in die Strafe des Freiheitsentzugs für eine Zeit, die nicht 
kürzer ist als 3 Jahre.

§ 2. W enn der Täter fahrlässig vorgeht, verfällt er in die Freiheitsentzugsstrafe  
von einem Jahr bis zu 8 Jahren".

„Art. 137 § 1. Wer die unmittelbare Gefahr eines Ereignisses herbeiführt, das 
im Airt. 136 § 1 genannt wurde, verfällt in die Strafe des Freiheitsentzugs von 6 
M onaten bis zu 8 Jahren.

'§ 2. Wenn der Täter fahrlässig vorgeht, verfällt er in Freiheitsentzugsstrafe bis 
zu 3 Jahren".



— abgesteckter Raum für die  Bewegung der Fahrzeuge — in Zu-
samm enhang dam it unterliegen alle Personen, nicht nur diejenigen, die 
die Fahrzeuge leiten, sondern auch Fußgänger, den festgelegten Regeln 
des V erhaltens in diesem  Raum,

— der Fahrzeugverkehr vollzieht sich, ganz allgem ein genommen, 
zu Kom munikationszwecken.

Das Strafgesetzbuch 'bedient sich nicht des Begriffes „Unfall'' zur 
Bezeichnung der m eisten negativen Ereignisse im Verkehr, sondern  be-
schreibt sie nur. W ahrscheinlich entschieden darüber die Schwierig-
keiten im Konstruieren e iner zufriedenstellenden Definition. W enn m an 
aber berücksichtigt, daß der Terminus „V erkehrsunfair' in der Alltags-
und der Juristensp rache stark verankert ist, so wendet man die term i-
nologische Konvention an, daß m an mit diesem  Begriff die Ereignisse 
im V erkehr bezeichnet, die im Art. 145 § 1 und 2 StGB genannt werden. 
Es ist natürlich e ine  gedankliche Kürzung, die die technische H and-
habung der Konstruktion dieser Vorschrift erle ichtert. Die schwersten 
V erletzungen der V erkehrssicherheit w erden dagegen m it dem gesetz-
lichen Begriff „Katastrophe im V erkehr" (V erkehrskatastrophe) bezeich-
net, w as wiederum  eine Erklärung ihres W esens erfordert.

Ein Unfall oder eine  K atastrophe im Straßenverkehr finden dann 
statt, w enn sie sich in einem  Raum ereignet haben, der für den V er-
kehr von Fahrzeugen bestim m t ist. Es geht vor allem um öffentliche 
Straßen, aber auch Um alle  Gebiete, die für die geschlossene Bewe-
gung von Fahrzeugen ‘bestimm t sind, z.B. Flugplätze, das Gelände eines 
Industriebetriebs, e in  Bauplatz u.dgl.m. W enn der Kraftwagen einen 
M enschen auf einer W iese angefahren  hat und  wenn dieser verlelz t 
wurde, so ist e in  solches Ereignis kein  Verkehrsunfall. Kein V erkehrsun-
fall ist auch der Tod eines Sportanhängers, der von einem  an  einer 
Rallye teilnehm enden Kraftw agen angefahren wurde, denn der V erkehr 
von Kraftw agen in Sportveranstaltungen ist durch keine Komm unika-
tionszw ecke verursacht.

2. Die Objektive Seite der Strafta t vom Art. 145 StGB besteht aus 
zwei G ruppen von M erkm alen: a) V erletzung der Prinzipien der V er-
kehrssicherheit, b) V erursachung der in § 1 oder 2 genannten Folgen.

Ad a) Der Verzicht auf das form ale Kriterium  der Vorschriften des 
S traßenverkehrs zugunsten der „Prinzipien der V erkehrssicherheit'' ist 
e ine  zutreffende legislatorische M aßnahm e. Er erm öglicht es nämlich, 
bei der rechtlichen Qualifizierung der T at neben den Vorschriften selbst 
auch die Direktiven des Vorgehens zu berücksichtigen, die sich aus 
dem im Straßenverkehr fundam entalen Prinzip der V orsicht ergeben 
und die nicht kodifiziert sind. Die V orschriften beziehen sich auf ty-



ipische Situationen, und es gehit doch darum, sich auch in nicht typ i-
schen Situationen richtig zu verhalten oder in solchen, die man durch 
Vorschriften nicht bestimmen kann. Für die Einschätzung des V erhal-
tens des Täters haben diese Prinzipien die gleiche Bedeutung wie die 
Normen, die in den V orschriften des Gesetzes über Jen  S traßenverkehr 
ausgedrückt sind5.

Ad b) Die S trafta t der V erursachung e ines V erkehrsunfalls tritt in 
Form von zwei Typen auf, die durch die in ihnen bestim m ten Folgen 
charak terisiert sind: der Grundtyp, der auf der V erursachung der Kör- 
perbeschäd igung oder der Zerrüttung der Gesundheit oder e ines beach t-
lichen Schadens im Eigentum beruht (§ 1), sowie der qualifizierte Typ, 
der auf der V erursachung des Todes, e iner schweren Körperbeschädi-
gung oder einer schweren Zerrüttung der Gesundheit beruht (§ 2). Die 
Auslegung der für die Bezeichnung der Folgen aus den § 1 und 2 be-
nutzten Form ulierungen stützt sich auf die Vorschriften des Kapitels 
XXI über die Straftaten gegen das Leben und die Gesundheit (Art. 155 
und 156 StGB).

Es gibt keine Straftat vom Art. 145 StGB, wenn der T äter in dem 
von ihm verursach ten Unfall nu r selbst Körperverletzungen davontrug 
ohne Schaden für Leben und Gesundheit anderer Personen. Darauf v e r-
w eist die W endung „einer anderen Person". Für das A usbleiben der P ö-
nalisierung eines solchen Unfalls spricht das Argum ent, daß das Schick-
sal bereits den Täter bestraft hat.

Bei der In terpreta tion der Folge in Form eines „beachtlichen Scha-
dens im Eigentum" nimmt man an, daß es, wenn der Unfall nur auf 
einem  beachtlichen Schaden am eigenen Besitztum des Täters beruhte, 
keine Straftat vom Art. 145 StGB gibt. Der T äter ist a lso nur dann ve r-
antwortlich, wenn der Schaden V olkseigentum  oder frem des Eigentum 

betrifft. Daß der Unfall ausschließlich auf m ateriellem  Schaden beruhte, 
ist oft das Ergebnis e ines günstigen Zusam menfalls von Um ständen; in 
den m eisten Fällen umfaßt die Bedrohung auch das Leben und die Ge-
sundheit anderer Personen. Es ist das M otiv der Erfassung durch die 
Pönalisierung der V erursachung allein des m ateriellen Schadens im 
Straßenverkehr.

Art. 145 betont den Kausalzusam m enhang zwischen der V erletzung 
der Prinzipien der V erkehrssicherheit und den Folgen aus § 1 oder 2. 
Die Betonung dieser Tatsache ist insofern wichtig, als es zu e iner Koin-
zidenz der Verletzung der V erkehrsvorschriften und des Unfalls korn-

3 K. B u c h a ł a ,  Przestępstwa przeciw ko bezpieczeństwu w  kom unikacji drogo-
w e j (Straftaten gegen die Sicherheit im Straßenverkehr), Warszawa 1973, S. 127 f; 
Direktiven, These 6,



men kann. W enn die Verletzung eines Prinzips der S icherheit nicht die 
Bedingung eines Unfalls war, der sich dann als die Folge e iner anderen 
U rsache erw ies, gibt es keine S traftat vom Art. 145 StGB.

Das Merkmal der Verletzung der Prinzipien der V erkehrssicherheit 
en tscheidet über den Kreis der Personen, die Subjekte e iner Straftat 
vom Art. 145 StGB sein können. Gehorsam  für die Regeln des V orge-
hens im Straßenverkehr ist ausschließlich für die Person verbindlich, 
die sich gegenw ärtig im V erkehr befindet. Der Begriff des Teilnehm ers 
ist breit zu verstehen; durch diese Bezeichnung versteh t man a lle die-
jenigen, die verschiedenartige m echanische und andere Fahrzeuge leiten 
(Pferdewage-n, Fahrräder, Handw agen u.dgl.m.) wie auch Fußgänger.

Die subjektive Seite der S traftat vom Art. 145 StGB kann  sich un ter-
schiedlich gestalten. Die benutzte W endung: „wenn auch nur fahrläs-
sig" bezieht sich auf die Verletzung der Prinzipien der V erkehrssicher-
heit aus der ersten Gruppe von M erkm alen und bedeutet, daß es vo r-
sätzlich oder fahrlässig sein kann.

W enn das Verletzen der Verkehrsvorschriften, denn darum  geht 
es vor allem — vorsätzlich geschieht, dann nimmt d ie  Schuld die Form 
eines unbedingten V orsatzes an (dolus directus). W enn dagegen der 
Täter sich dessen nicht bew ußt ist, daß er eine Vorschrift verletzt, er 
hat z.B. das V erkehrszeichen des Linksabbiegsverbots nicht bem erkt, 
dann ist seine Schuld fahrlässig in Form einer Nachlässigkeit (negligen-
tia).

In der Praxis des S traßenverkehrs tritt der bedingte Vorsatz (do'us 
eventual is) als Form der vorsätzlichen Schuld sowie die Leichtsinnigkeit 
(lux un a ) als Form der fahrlässigen Schuld den V erkehrsvorschriften ge-
genüber w esentlich seltener auf. Sie finden eher in bezug auf die nicht 
kodifizierten Prinzipien der Sicherheit statt, z.B. dann, w enn die Situa-
tion auf der Straße eine  V erringerung der Geschwindigkeit erforderte, 
aber der K raftfahrer ta t das nicht, womit e r  in Kauf nahm, daß seine 
Fahrt objektiv unvorsichtig sein wird (bedingter Vorsatz).

Ganz anders gesta lte t sich die Schuld in bezug auf die Folgen, die 
in Art. 145 § 1 oder 2 als zweite Gruppe der M erkm ale der subjektiven 
Seite genannt werden. Das Gesetz fordert expressis verbis Fahrlässig-
keit, also Leichtsinnigkeit oder Nachlässigkeit. Bei der ersten  dieser 
Formen der fahrlässigen Schuld sieht der Täter die M öglichkeit des 
Unfalls voraus, nimmt aber an, indem e r d ie  Situation falsch einschätzt, 
daß e r  ihn verm eiden wird. Bei der zweiten ist sich der T äter dessen 
nicht bew ußt, daß der Unfall erfo lren  kann, obwohl man ihm den Vox-
w urf m achen kann, daß e r  ihn voraussehen konn te und sollte.

Auf dem H intergrund der sich so gestaltenden subjektiven Seite der 
S traftat vom Art. 145 StGB kann sich die psychische Einstellung des



Täters zu seiner V erhaltensw eise  im Straßenverkehr in m ehreren Rela-
tionen gestalten, von denen zwei in der A lltagspraxis dieses V erkehrs 
typisch sind.

Die erste  Relation beruh t auf deT Verletzung der Prinzipien der V er-
kehrssicherheit mit unbedingtem  Vorsatz bei der gleichzeitigen und un-
begründeten Annahme, daß es zu dem Unfall nicht kom men wird 
(Leichtsinnigkeit). Die zweite beruh t auf der verschuldeten U nbew ußt-
heit des Täters, daß e r  diese Prinzipien verletz t (Nachlässigkeit), wobei 
dies von der verschuldeten U nbew ußtheit beg leitet ist, daß  es zu dem 
Unfall kom men kann  (auch Nachlässigkeit). Denn derjenige, der an- 
nimmt — auch falsch — daß er  sich im Straßenverkehr richtig verhält, 
weiß nicht, daß e r  einen  Unfall veru rsachen  kann. Es geh t doch nicht 
um die Institution des Täters, und auch nicht um ein  abstrak tes W is-
sen, daß Unfälle Vorkommen, denn das w eiß jeder, sondern um das V or-
aussehen auf dem H intergrund e iner konkreten faktischen Situation.

Ein w esentliches Element der Subjektseite der S trafta t vom Art. 145 
StGB ist die leider vorkom m ende Betrunkenheit des Täters. Daher sieht 
der § 3 dieses A rtikels eine verschärfte V erantw ortung für das Begehen 
e iner im § 1 oder 2 bezeichneten S traftat du rch e inen Täter, der ein 
m echanisches Fahrzeug im Zustand der T runkenheit leitet.

3. Art. 136 StGB droht strenge Strafen an für d ie  H erbeiführung bes-
timm ter Ereignisse, darun ter für die V erursachung e iner K atastrophe 
im V erkehr zu Lande, zu W asser oder in der Luft. Das Schaffen für die 
Katastrophe e iner besonderen Grundlage der V erantw ortung erg ib t sich 
aus dem Motiv, diese anders zu gesta lten, verglichen mit dem  Art. 145 
StGB und den allgem einen Vorschiften, die die V erantw ortung für d ie 
Verursachung von Tod, Körperverletzung oder Zerrüttung der Gesund-
heit bestimmen, sow ie für die Zerstörung oder Beschädigung von Eigen-
tum. W eiche Eigenschaften kennzeichnen also die K atastrophe unter 
allen gefährlichen und schädlichen Ereignissen im Straßenverkehr?

Nach dem Strafgesetzbuch ist die Herbeiführung e iner K atastrophe 
eine S traftat gegen die allgemeine Sicherheit und beruh t ähnlich wie an -
dere  S traftaten mit dem gleichen C harak ter auf dem V erursachen eines 
Ereignisses, das die Ursache e iner allgem einen Bedrohung ist, oder auf 
dem H ervorrufen allgem ein gefährlicher Situationen. Das W esen der 
allgem einen Gefährdung ist in der Begründung des Entwurfs des Stra- 
gesetzbuches mit folgenden W orten treffsicher charakterisiert worden: 
„wenn sie tatsächlich e iner größeren Zahl von M enschen oder V er-
m ögensgegenständen droht,, oder sie e iner unbestimm ten Zahl von M en-
schen oder Eigentum droht, die sich in der Reichweite der Gefährdung 
befinden können".



Art. 136 StGB führt die V erkehrskatastrophe unter dem Ereignissen 
an, die ,,das Leben oder die Gesundheit der M enschen oder des Eigen-
tums in beachtlichen Ausm aßen" gefährden. Die Direktiven des O ber-
sten Gerichts bezeichnen die K atastrophe als „ein Ereignis, das auf 
plötzliche und gefährliche W eise den Landesverkehr stört, konkrete , in 
ihrem Umfang w eite und empfindliche Folgen herbeiführt, die e ine  grö-
ße re  Zahl von M enschen und Gut in größeren Ausm aßen erfassen und 
die e ine  Bedrohung der allgem einen Sicherheit m it sich bringen"®. Die 
D irektiven m achen reale  Folgen in Form zahlreicher beschädigter Per-
sonen erforderlich, oder — als e ine a lternative  Folge — m aterie lle 
Schäden von beachtlichen A usm aß (z.B. die Entgleisung eineis Zuges 
ohne M enschenopfer). Diese Folgen sollen von e iner Bedrohung der 
allgem einen Sicherheit begleitet sein.

In der Literatur w urde der Vorschlag gemacht, als Bedingung der 
Bezeichnung eines Ereignisses a ls e iner K atastrophe die Zahl von 6 
benachteiligten Personen anzunehm en7. Jedenfalls ist eine K atastro-
phe — und es ist eine  Bezeichnung, hinter der sich die verschiedensten 
V erflechtungen faktischer Umstände verbergen können8 — ein Ereignis, 
das mit seinen Ausm aßen und seiner Reichweite e inen gewöhnlichen 
Straßenunfall überragt.

Subjekte der Straftat der V erursachung e iner V erkehrskatastrophe 
können nicht nur die Teilnehm er des S traßenverkehrs sein, was sich 
aus der T atsache ergibt, daß die Verletzung der Prinzipien der V er-
kehrssicherheit kein M erkm al dieser Staftat ist.

Die subjektive Seite dieser S traftat kann sich als vorsätzliche (§ 1) 
oder fahrlässige (§ 2) Schuld gestalten. Im Falle der V erursachung e i-
ner K atastrophe im V erkehr durch dessen Teilnehm er ist sie das Er-
gebnis der V erletzung der Prinzipien der Sicherheit und dann kann sich 
die Schuld des Täters genauso gesta lten wie auf dem H intergrund des 
Art. 145 StGB. Insbesondere ist die Situation möglich, daß jene Prinzi-

pien bew ußt verletz t wurden und daß die V erursachung der K atastro-
phe selbst als fahrlässig qualifiziert wird.

4. Unter den Taten, d ie  im Straßenverkehr die reale  Gefahr sol-
cher Ereignisse herbeiführen w ie V erkehrsunfälle und -katastrophen 
(Tatengruppe b), hat das Strafgesetzbuch nur die Gefahr der H erbei-
führung e iner K atastrophe in die Reihe der V erkehrsstraftaten gestellt.

* Direktiven, These 12.
1 K. B u c h a ł a ,  a.a.O., S. 66.
8 J. K o c h a n o w s k i ,  Przestępstwo sprowadzenia  katastrofy  w  ruchu lądowym  

w  św ietle  orzecznictwa Sądu N a jw yższego  (Die Straftat der Herbeiführung einer 
Katastrophe im Land verkehr im Lichte der Rechtsprechung des Obersten Gerichts),  
NP 1979, Nr. 11, S. 54 ff.



Art. 137 StGB sieht die V erantw ortung für die Herbeiführung e iner 
unm ittelbaren Gefahr der im Art. 136 § 1 StGB genannten Ereignisse vor, 
darunter der V erkehrskatastrophe. In Übereinstim m ung mit der Kons-
truktion des Art. 136 StGB sind diese Ereignisse als solche anzusehen, 
die sich aus dem Zustand der allgem einen Gefahr ergeben, die reale  
Gefahr der K atastrophe im V erkehr ist also die V erursachung des Zu-
standes e iner  allgem einen Bedrohung. Die Pönalisierung erfolgt bei 
'beiden Formen der Schuld (§ 1 und 2).

Die Entwicklung e iner Situation, in der allgem ein das Leiben oder 
die Gesundheu oder das Eigentum  in beachtlichen A usm aßen bedroht 
sind, führt nicht immer zu e iner K atastrophe im Straßenverkehr. Trotz 
der anfangs beachtlichen Bedrohung endet sie m itunter glücklich, ohne 
irgendwelche Folgen oder mit unwesentlicheren Folgen; ihre V erursa-
chung kann die M erkm ale einer anderen Straftat ausschöpfen.

Je  nach den Ausm aßen der herbeigeführten Gefahr, der Schuld des 
Taters und der hervorgerufenen Folgen kann  man mit Hilfe der kum u-
la tiven Qualifizierung der S traftat verschiedene A nordnungen der M erk-
male des strafrechtlichen Vorgehens im Straßenverkehr berücksichtigen. 
Zum Beispiel wenn die Gefahr e iner K atastrophe vorsätz lich herbei-
geführt wurde (z.B. halsbrecherische Fahrt mit überm äßiger Geschw in-
digkeit durch verkehrsreiche Straßen), und w enn alles mit Folgen e n -
dete, die das Ereignis als Unfall vom Art. 145 StGB qualifizieren, dann 
beziehen sich auf eine  Tat die Vorschriften des Art. 137 § 1 und des 
Art. 145 § 1, 2 oder 3 StGB. W enn wiederum  der Täter fahrlässig die 
Prinzipien der V erkehrssicherheit verle tz te  und dadurch fahrlässig die  
Gefahr e iner K atastrophe herbeiführte , veru rsach te  er  Folgen, von de-
nen im Art. 145 StGB die Rede ist (z.B. der Fahrer übersah ein V er-
kehrszeichen der Geschw indigkeitsbeschränkung vor e iner scharfen Kur-
ve, was zum Zusamm enstoß mit einem  aus der G egenrichtung fahrenden 
Omnibus führte), dann tre ten  in se iner Tat M erkm ale der Straftat vom 
Art. 137 § 2 und vom Art. 145 § 1, 2 oder 3 StGB auf. In Übereinstim -
mung mit der vom Gesetzbuch vorgesehenen Regel w ird dann die Strafe 
nach der Vorschrift verhängt, d ie  die strengste Strafe vorsieht.

Die Herbeiführung der Gefahr von Ereignissen, die im Art. 145 StGB 
bestim mt sind, ist nicht in Form einer besonderen Vorschrift erfaßt. 
Trotzdem kann im Falle des Begehens besonders ernsthafter V erletzun-
gen der Prinzipien der V erkehrssicherheit die Gefahr des V erkehrsun-
falls als vorsätzliche oder fahrlässige Gefährdung des M enschen im Sin-
ne der unm itte lbaren Gefahr des Lebensverlustes, e iner schw eren Kör-
perbeschädigung oder e iner schw eren Zerrüttung der Gesundheit qualifi-
ziert w erden (Art. 160 StGB).



5. Taten, die die einzelnen, du rch V orschriften erfaßten  Bedingungen 
der V erkehrssicherheit verletzen, die aber keine Unfälle oder K atastro-
phen und auch ihre reelle Gefahr nicht veru rsachen , bilden mit H in-
sicht auf ihre verhältnism äßig geringe Bedeutung in der Regel keine 
Straftaten. Der Bereich ihrer Pönalisierung ist das Gesetz über die Über-

tre tungen. Es sind Taten, die zur Gruppe с gezählt werden, mit Hinsicht 
darauf, daß sie den Stand e iner  abstrak ten  Bedrohung verursachen.

An diese Regel hält sich das Strafgesetzbuch, m acht hier aber zwei 
Ausnahmen, die in den Art. 146 und 147 StGB bestimm t sind; es be-
m erkt in ihnen einen  so hohen Grad der gesellschaftlichen Gefährlich-
keit, daß  diese T aten durch e ine  strafrechtliche Pönalisierung erfaß t 
werden. Ihr gem einsam er N enner ist das die Sicherheit des S traßen-
verkehrs gefährdende V erhalten von Personen, die besonders wichtige 
Funktionen im Bereich dieses V erkehrs ausüben, obwohl sie im A ugen-
blick der Tat nicht dessen Teilnehm er sind.

6. Der Art. 146 StGB pönalisiert bestim mte Typen der V erhaltens-
weise von Personen, die mit der besonderen Pflicht belaste t sind, Ent-
scheidungen zu treffen über d ie  Zulassung von m echanischen Fahrzeu-
gen zum Verkehr, sow ie über die Zulassung von Personen zum Führen 
dieser Fahrzeuge. Die besondere Pflicht, die die strafrechtliche V eran-
twortung bedingt, kann sich ergeben  aus:

— der A usübung einer Funktion, die unm ittelbar mit der Pflicht 
verbunden ist, sich um den technischen Stand der Fahrzeuge zu küm -
m ern und über ihre Zulassung zum V erkehr zu entscheiden, oder auch 
mit der Pflicht der N üch ternheitskontrolle  und der Q ualifikationen von 
Personen, die e in  m echanisches Fahrzeug le iten  sollen;

— einem  V ertrag über die Instandhaltung oder Reparatur von me-
chanischen Fahrzeugen9.

Zu dem Kreis dieser Personen gehören Transportleiter, Fahrdienst-
leiter, Personen, die die Diagnose des technischen Standes das Fahr-
zeugs durchführen, Personen, die den Stand des Fahrzeugs nach der 
Durchführung der W artungs- und Ü berholungsarbeiten kontrollieren, 
Funktionäre der Bürgermiliz, Inspektoren des S traßenverkehrs u.dgl.m.

Die objek tive  Seite der S traftat vom Art. 146 StGB verw eist darauf, 
daß es der Typ e iner form alen (folgelosen) S traftat ist. Die T at kann 
sich in zwei Form en veräußern. Die ers te  beruht auf dem Treffen e iner 
Entscheidung über die Zulassung zum V erkehr eines Fahrzeuges in e in -
em Zustand, der unm ittelbar die S traßensicherheit gefährdet. Zur A n-
wendung dieser Vorschrift re ich t es nicht aus, irgendeinen technischen

8 Direktiven, These 17.



Fehler aufzudecken, sondern nur einen solchen, der eine hohe W a hr-
scheinlichkeit e ines Unfalls oder e iner K atastrophe schafft (z.B. das 
Fehlen des Stopplichtes), was nicht bedeutet, daß  auf diese W eise die 
Gefahr dieser Ereignisse bereits unm ittelbar herbeigeführt w orden ist.

Die zweite Form der Tat beruht auf dem Treffen e iner Entscheidung 
über die Zulassung zum Führen eines m echanischen Fahrzeugs durch 
eine Person, die sich im Zustand der T runkenheit befindet oder die 
nicht die erforderlichen Berechtigungen besitzt.

Der Art. 146 StGB ist konstruiert als vorsätzliche Straftat. In 
Ausnahm efällen kann die fahrlässige Schuld von Personen aus dem 
Kreis der Subjekte der S traftat von Art. 146 StGB die Grundlage der 
strafrechtlichen V erantw ortung bilden, allerdings un ter der Bedingung, 
daß die Zulassung von ihnen des Fahrzeugs zum V erkehr oder die Zu-
lassung der gegebenen Person zum Führen eines Fahrzeugs die M erk-
m ale einer anderen  fahrlässigen Strafta t aufweist. W enn also der Täter 
e iner Straftat vom Art. 146 StGB mit dieser Tat die Gefahr e iner K ata-
strophe herbeiführt, dann wird diese Vorschrift mit dem Art. 137 § 2 
StGB zusam m enstoßen.

7. Die Sicherheit des S traßenverkehrs hängt in immer höherem  G ra-
de von dem V erhalten von Personen ab, die zur Absicherung des r ich ti-
gen und sicheren V erkehrs der Fahrzeuge berufen sind. Daher m ißt das 
S trafgesetzbuch große Bedeutung der psychischen Leistungsfähigkeit die-
ser Kategorie von Personen bei und pönalisiert die Ausübung im Zu-
stand der Trunkenheit von Tätigkeiten, die unm itte lbar m it der Absiche-
rung der V erkehrssicherheit der Fahrzeuge verbunden sind. Es geht um 
solche 1 ätigkeiten w ie die Steuerung des V erkehrs, die Bedienung von 
Einrichtungen, die für d ie Absicherung der V erkehrssicherheit bestimm t 
sind, und anderer, allerdings erfaß t es mit seiner Reichweite nicht das 
Führen eines m echanischen Fahrzeugs im Zustand der Trunkenheit, denn 
diese Tat ist eine Übertretung.

8. Der Festigung der V erkehrssicherheit dient die zusätz liche Strafe 
aes Verbots der Führung m echanischer und anderer  Fahrzeuge; sie e n t-
hält das Element eines prophylaktisch-absichernden Mittels. Laut Art. 
43 StGB kann das Gericht im Falle der V erurteilung e iner ein m echani-
sches oder anderes Fahrzeug führenden Person für eine  Straftat, die ge-
gen die Sicherheit im V erkehr zu Lande, zu W asser oder in der Luft 
gerich tet ist, das V erbot des Führens von m echanischen oder anderen 
Fahrzeugen erkennen (§ 1), und das Gericht erkenn t dieses Verbot 
w enn der Täter im Augenblick des Begehens der im § 1 genann ten  Tat 
im Zustand der Trunkenheit war (§ 2). Das Gericht verhängt diese Stra-



fe für die Zeit von einem  bis zu zehn Jah ren  (Art. 44 § t StGB).
Die V orschrift des Art. 43 StGB findet A nw endung nicht nur im Falle 

der V erurteilung für eine  der S traftaten, die im Kapitel XX des S traf-
gesetzbuches vorgesehen sind, sondern auch im Falle der V erurteilung 
für irgendeine andere Straftat, die die V erkehrssicherheit verletz t.

Angesichts der M enge von Erlaubnissen zum Führen versch iedenarti-
ger Fahrzeuge, entsteht für das Gericht die Notwendigkeit, die Reich-
w eite dieser Strafe zu bestimmen. W enn der Täter berechtigt ist, F ahr-
zeuge in verschiedenen Bereichen des V erkehrs zu führen (zu Lande, zu 
W asser oder in der Luft), dann sollte das Gericht festlegen, welchen 
Bereich des V erkehrs das V erbot betrifft. Es sollte auch die Reichweite 
der Geltung des V erbots bestim men, w enn der Täter berechtig t ist, 
verschiedene K ategorien von Fahrzeugen im gleichen Bereich des V er-
kehrs zu führen, w enn es ihm z.B. erlaubt ist, e inen  Omnibus oder e ine  
S traßenbahn zu führen. Die Auswahl der Reichw eite der zur Frage 
stehenden zusätzlichen Strafe w ird von der Einschätzung des Grades 
der Bedrohung abhängen, wie es in diesem  Fall die Rückkehr des Tä-
ters in den V erkehr schaffen kann10.

III. ÜBERTRETUNGEN GEGEN DIE STRAßENORDNUNG

1. Die m eisten Kom m unikationsübertretungen aus dem Kapitel XI 
des U bertretungsgesetzbuches hängen mit dem V erkehr aus öffentlichen 
Straßen zusammen, es gibt darun ter aber auch solche, die die Verletz-
ung der Regeln des Verkehrs außerhalb der öffentlichen Straßen pöna- 
liisieren, wie auch die Übertretungen, die überdies die Sicherheit und 
Ordnung in anderen Bereichen des V erkehrs bedrohen, d.h. im V erkehr 
zu W asser und in der Luft.

V erkehrsübertre tungen  lassen sich nach verschiedenen K riterien e in -
teilen. Einige Ü bertretungen können von allen Teilnehm ern des S traßen-
verkehrs begangen werden, wie z.B. die H erbeiführung der Gefahr eines 
Zusamm enstoßes, wo der Täter auch e in  Fußgänger sein kann, e ine  an -
dere, wo es nur um K raftfahrer geht, wie z.B. das Führen eines m echani-
schen Fahrzeugs in einem  Zustand, der auf Alkoholgenuß verw eist; es 
gibt auch solche, die von jeder Person begangen w erden können, z.B. 
die Zerstörung von Schneeschutzanlagen.

Ü bertretungen gegen die S traßenordnung w erden m eistens durch 
Handlung begangen, z.B. die Beschädigung eines V erkehrszeichens, m an-
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che können durch Unterlasung begangen werden, z.B. die Nichterteilung 
der sofortigen Hilfe dem Opfer eines Unfalls. Die m eisten V erkehrs-
ubertretungen können vorsätzlich oder fahrlässig begangen werden. 
M anche Typen der Ü bertretungen sind jedoch so konstruiert, daß man 
sie ausschließlich aus vorsätzlicher Schuld begehen kann, z.B. das be-
w ußte Übersehen des Signals e iner berechtigten Person, die das A nhal-
ten des Fahrzeugs anordnet — um die Kontrolle zu verm eiden.

V erkehrsubertretungen w erden in der Regel im A ugenblick der 
Handlung oder der U nterlasung begangen, es sind also form ale Ü bertre-
tungen, z.B. das N ichtbeachten e ines Verkehrszeichens. Es gibt aber eine  
Gruppe von Ü bertretungen, die sich als E rfolgsübertretungen vorstellen, 
z.B. die Beseitigung eines Verkehrszeichens. M itunter hat diese Folge 
den C harakter e iner oft physischen — Ä nderung in der A ußenw elt, 
z.B. e in kleiner m aterieller Schaden, manchm al ist es die Herbeiführung
einer einen  Unfall ankündigenden Situation, w ie z.B. die N ichtbeachtung 
des Vorrangs.

Mit Hinsicht auf die Tatsache, daß die Vorschriften über die Rechts-
verletzungen im Straßenverkehr vor allem dem  Schutz der Sicherheit 
und der Ordnung im V erkehr dienen sollen, drängt sich in den V order-
grund das Kriterium  der Einteilung, das mit derartigen  Schutzobjekten 
verbunden ist. Es geh t darum , w elche der V erkehrsübertretungen  sich 
vor allem gegen eines dieser Güter richten, und besonders, in welchem  
Grad durch die in Kapitel XI des Ü bertretungsgesetzbuches beschriebe-
nen Taten die V erkehrssicherheit bedroht oder verle tz t ist.

Die V erkehrsubertretungen w enden sich gegen d ie  S icherheitsbedin-
gungen, die verschiedenen Gruppen zustehen. Die m eisten Ü bertre tun-
gen verbindet m an natürlich m it der V erletzung der Prinzipien und 
Vorschriften des S traßenverkehrs. Es gibt jedoch auch solche, die auf 
der N ichtbeachtung bestim m ter technischer Bedingungen beruhen wie 
z.B. die Zulassung zur Fahrt auf öffentlichen Straßen eines Fahrzeugs, 
daß über die geforderten Einrichtungen und G eräte nicht verfügt, sowie 
e ine Ü bertretung, die darauf beruht, daß e ine  Person zum Führen eines 
Fahrzeugs auf öffentlichen Straßen zugelassen wird, die nicht über die 
geforderte physische und psychische Leistungsfähigkeit verfügt. Unter 
den V erkehrsubertretungen gibt es auch solche, d ie  gegen d ie  Substanz 
der V erkehrswege gerich tet sind.

Unabhängig von der Kategorie, zu der die von der Tat verle tzten 
Bedingungen gehören, kann m an auf 3 Gruppen von Verkehrsübertre-
tungen hinweisen, w enn man ihren Bezug auf die Verkehrssicherheit 
berücksichtigt:

Ü bertretungen, die m aterielle  Schäden im Straßenverkehr ve ru r-
sachen;



— Ü bertretungen, die e ine reale Gefahr für diesen V erkehr bilden;
— Übertretungen, die e ine  abstrakte  Gefahr in dem selben Verkehr 

bilden.
Eine besondere K ategorie bilden die Ordnungswidrigkeiten.

2. Unter den negativen Ereignissen, zu denen es im Straßenverkehr 
kom men kann, d ie  Übertretung bildet ausschließlich die V erursachung 
eines Schadens im Eigentums, deren  Höhe nicht die Summe von 100 000 
Złoty übersch reitet11. Jeder größere  Schaden, insbesondere der Tod 
oder die Körperbeschädigung eines M enschen, verle iht der Tat den Cha-
rakter e iner Straftat laut Art. 145 StGB. Die V erursachung eines Scha-
dens ist e ine  Übertretung, wenn sie an einem  Eigentum begangen w ur-
de, das nicht zu dem Täter gehört und lau t Art. 86 des Ü bertretungs-
gesetzbuches qualifiziert wird.

3. Auf Art. 86 des Ü bertre tungsgesetzbuches w erden T aten qualifi-
ziert, die den Stand e iner realen  Gefährdung der V erkehrssicherheit 
verursachen, d.i. e iner Gefährdung des Lebens oder der G esundheit des 
M enschen oder seines Eigentums.

Der Täter kann  jeder sein, nicht nur der Führer des Fahrzeugs, son-
dern auch e in  anderer Teilnehm er des S traßenverkehrs, oder sogar eine 
Person, die an  dem V erkehr nicht bete iligt ist.

Die ob jektive  Seite der Ü bertretung lau t A rtikel 86 des Ü bertre-
tungsgesetzbuches besteht aus e iner C harak teristik der Tat, die auf der 
Nichtbeachtung der entsp rechenden V orsicht beruht, sow ie aus der 
Folge in Form der Bedrohung der Sicherheit im Straßenverkehr.

Das Fehlen e iner en tsp rechenden Vorsicht bedeutet in erster  Reihe 
die Verletzung der geltenden V orschriften des S traßenverkehrs, z.B. das 
vorschriftsw idrige Überholen, das Erzwingen der V orfahrt u.dgl.m. 
Das beruh t auch auf der N ichtbeachtung der aus der Praxis des 
Sraßenverkehrs erw achsenen Prinzipien der Sicherheit, die die Berück-
sichtigung solcher Fak toren  befehlen, w ie der Stand der Straße, die 
In tensivitä t des Verkehrs, das W etter, der technische Stand des eigenen 
Fahrzeugs, die eigenen physischen und psychischen M öglichkeiten, das 
V erhalten anderer Benutzer der S traße u.dlg.m., um diesen Faktoren 
das e igene V erhalten im Verkehr anzupassen.

Die Folge nimmt die G estalt e iner realen Gefahr an also die Her- 
vorrufung eines Standes, der direkt und konkret das Leben oder die

11 D irektiven des Ministers für Innere A ngelegenheiten  vom 15. Novem ber 1984 
über die Politik der Rechtsprechung in Sachen über Übertretungen (Amtsblatt des 
MflA Nr. 7, Posten 18).



Gesundheit, bzw. das Eigentum der M enschen bedroht. Die auf diese 
W eise im Straßenverkehr entstandene Situation ist eine dynamische 
Erscheinung, sie verändert sich rasch und infolge der Entwicklung der 
Ereignisse w erden die bedrohten Personen oder das Eigentum den 
Kreis der Gefahr verlassen oder es w erden bestim m te Folgen ein treten . 
Von ihrer A rt und W eise w ird die richtige rech tliche Qualifizierung 
der Tat als e iner S traftat oder e iner Ü bertretung erfolgen.

Die subjektive Seite der Ü bertretung laut Art. 86 des Ü bertretungs-
gesetzbuches kann  auf e iner vorsätzlichen oder fahrlässigen Schuld 
beruhen.

Diese Übertretung erfolgt in § 1 als der Grundtyp (in der oben 
dargestellten Form) und dann droht e ine G eldstrafe (bis zu 50 000 Zło-
ty). Die Vorschrift des § 2 bestimm t den qualifizierten Tyip, der auf 
dem Begehen e iner Ü bertretung beruht, die im § 1 angezeigt wurde, 
von einem  Täter, der sich in einem  Zustand befindet, welcher auf die 
Einnahm e von Alkohol oder einem  anderen, ähnlich w irkenden M ittel 
verweist, in diesem Fall droht e ine  A rreststrafe  (bis zu 3 M onaten), 
e ine Freiheitsbeschränkungsstrafe (bis zu 3 M onaten) oder eine Geld-
strafe (bis zu 50 000 Złoty).

Ähnlich wie in Art. 86 § 1 des Ü bertretungsgesetzbuches ist der 
erste  Teil des Typs von Ü bertretungen vom Art. 98 des Ü bertre tungs-
gesetzbuches konstruiert, der auf der realen Bedrohung der Sicherheit 
anderer Personen außerhalb der öltentlichen W ege beruht; angedroht 
ist dann eine G eldstrafe (bis zu 50 000 Zloty) oder ein Verweis.

4. Die Ü bertretungen der abstrakten Bedrohung schaffen keine  di-
rekte  und konkrete  Gefahr für das Leben, d ie  G esundheit oder das 
Eigentum, aber sie tragen zur Entstehung e iner S ituation bei, die sich 
leicht in e ine reale Gefahr verw andeln kann.

Die Gruppe der Ü bertretungen der besprochenen Kategorie ist um -
fangreich und charak teris iert sich durch e ine  beachtliche Spannw eite 
des Grades der durch die Tat des Täters hervorgerufene Bedrohung. 
Von Taten, die nur „um einen Schritt" von Situationen en tfern t sind’ 
die real tragische Folgen im Verkehr androhen, wie z.B. das Führen 
eines Kraftwagens nach Alkoholgenuß, bis zu Verhaltensw eisen, die 
eher den O rdnungsw idrigkeiten nahestehen.

Dem ers ten  Pol stehen näher und haben daher e ine  beachtliche 
Schwere Ü bertretungen, deren gesetzliche M erkm ale die N ähe e iner 
realen Gefahr betonen. Art. 84 des Ü bertre tungsgesetzbuches pönalisiert 
das N ichtverm erken eines Hindernisses im Straßenverkehr, „wenn das 
die V erkehrssicherheit gefährden kann". Ähnlich Art. 91 dieses Gesetz-
buches, der u.a. verbiete t, das Fahrzeug in Um ständen stehenzulassen,



in denen das ,,eine Gefahr verursachen" kann. Die beiden Ü bertre tun -
gen können sowohl aus vorsätzlicher, wie auch aus fahrlässiger Schuld 
begangen werden.

Eine besonders gefährliche V erkehrsverletzung ist das Lenken eines 
m echanischen Fahrzeugs im V erkehr zu Lande, zu W asser oder in der 
Luft nach der Einnahme von Alkohol oder e ines ähnlich w irkenden 
M ittels12. Art. 87 § 1 des Ü bertretungsgesetzbuches pönalisiert schon 
das Lenken eines Kraftfahrzeugs in einem  solchen Stand unabhängig 
von dem quantita tiven Alkoholgehalt im Blut sowie den sich daraus 
ergebenden Folgen. Für Ü bertretungen aufgrund des § 1 droht e ine 
A rreststrafe  (bis zu 3 M onaten) oder e ine  Geldstrafe, die nicht niedriger 
ist als 10 000 Zloty ((bis 50 000 Zloty). Die V orschrift des § 2 dieses 
A rtikels verb ie te t das Lenken in diesem  Zustand eines anderen Fahr-
zeugs auf öffentlichen Straßen un ter der A ndrohung einer A rreststrafe  
bis zu 2 M onaten oder e iner Geldstrafe (bis 50 000 Zloty). Diese Über-
tretung wird in der Regel aus vorsätz licher Schuld begangen, obwohl 
man auch fahrlässige Schuld nicht ausschließen kann, w enn es um die 
Einnahme eines anderen M ittels als Alkohol geht.

Die übrigen Ü bertretungen aus dieser Gruppe befinden sich in ve r-
schiedener Entfernung von der Entstehung e iner real gefährlichen Situa-
tion und den sich daraus ergebenden Folgen; sie bergen in sich Ele-
m ente der Verletzung sowohl der V erkehrssicherheit wie auch dessen 
Ordnung. Es sind: das Lenken oder Stehenlassen e ines Fahrzeugs ohne 
die erforderliche Beleuchtung (Art. 88 des Ü bertretungsgesetzbuches), 
das V erlassen eines M inderjährigen im A lter bis 7 Jah ren  auf einem  
öffentlichen W eg oder auf Schienen, ohne die Pflicht der Betreuung zu 
erfüllen (Art. 89 desselben Gesetzbuches), das Zulassen durch den Besit-
zer, Inhaber oder Benutzer des Fahrzeugs zur Fahrt, obwohl dies aus 
den in dieser Vorschrift genannten Gründen nicht erfolgen sollte, z.B. 
das Fahrzeug hat nicht die geforderten Einrichtungen, oder das Zulassen 
zum Lenken des Fahrzeugs e iner Person, die auch aus den dort genann-
ten G ründen kein Fahrer sein sollte, z.B. w enn sich d iese  Person in 
einem  Zustand nach Alkoholgenuß befindet (Art. 96 desselben Gesetz-
buches).

5. Die letzte Gruppe bilden O rdnungsw idrigkeiten, obwohl auch sie, 
zum indest einige von ihnen, das Element der Bedrohung der V erkehrs-
sicherheit enthalten.

Zu den im V erkehr begangenen O rdnungsw idrigkeiten gehören:

w Im V erstehen des Art. 87 des Ubertretungsgesetzbuches umfaßt der Zustand  
nach Alkoholgenuß auch den Stand der Betrunkenheit.



— das V erhindern oder Erschw eren des V erkehrs auf öffentlichen 
Straßen (Art. 90 — alle Artikel aus dem Übertretungsgesetzbuches,

— das N ichtbeachten eines V erkehrssignals oder eines Zeichens 
e iner zur Kontrolle berechtigten Person (Art. 92),

— das Lenken eines Fahrzeugs ohne Berechtigung oder das Fehlen 
der Zulassung des Fahrzeugs zum V erkehr (Art. 94),

— das Lenken des Fahrzeugs, ohne die en tsp rechenden  Dokum ente 
bei sich zu haben (Art. 95), die N ichtbeachtung der außerhalb der öffent-
lichen Straße geltenden Vorschriften (zweiter Teil des Art. 98).

A ußer den in besondere Typen erfaßten, oben besprochenen Rechts-
verletzungen pönalisiert das Gesetzbuch überdies alle V erletzungen der 
V erkehrssicherheit und -Ordnung auf öffentlichen Straßen m it Hilfe der 
B lankettvorschrift des Art. 97.

Den Kreis der O rdnungswidrigkeiten schließen V erletzungen ab, die 
gegen die A ufrechterhaltung der S traßensubstanz in einem  en tsp rechen-
den Stand gerichte t sind, wie z.B. das Einnehmen eine r öffentlichen Stra-
ße ohne Genehmigung, deren Zerstörung oder Beschädigung, dasselbe 
bezieht sich auf Straßengräben und Böschungen, die V erw eigerung der 
Pflicht der Beseitigung von öffentlichen W egen auf bebautem  Gebiet 
von Straßenkot, Schnee, Eis, die m angelhafte A ufrechterhaltung in g e-
bührendem  Zustand der A usfahrten in anliegende Liegenschaften (Art. 
99— 102).

Einen besonderen Charakter haben zwei Übertretungen. Die V or-
schrift des Art. 93 ergib t sich aus hum anitären M otiven und bestimmt, 
daß eine A rreststrafe  (ibis 3 Monate) oder eine Geldstrafe (bis 50 000 
Zloty) dem Führer eines Fahrzeugs droht, der — als Teilnehm er eines 
V erkehrsunfalls dem Opfer des Unfalls keine Hilfe leistet. Die zwei-
te Übertretung beruht auf der unbegründeten V erw eigerung der auf- 
erlegten Pflicht der 'persönlichen oder sachlichen Leistungen im Falle 
der Gefahr der Verkebrsunteribrechung mit Hinsicht z.B. auf eine Über-
schwemmung oder Schneewehen; angediroht ist dann eine Geldstrafe 
(bis 50 000 Zloty) oder ein  Verweis.

6. Ein besonderes Repressionsmittel mit prophylciiktisch-absichern- 
dem  Charakter ist die zusätzliche Strafe des Lenkverbots von Kraftfahr-
zeugen oder anderen Fahrzeugen. In Übereinstim mung m it der von dem 
Übertretungsgesetebfuch angenom m enen Grundlage der Verhängung von  
zusätzlichen Strafen für Ü bertretungen gilbt es e ine  besondere V or-
schrift, die entw eder befiehlt sie zu verhängen (obligatorische Strafe) 
oder dies zuläßt (fakultative Strafe). Die Vorschriften über die Ver- 
kehrsüberbretungen bestimmen 4 Grundlagen der Verhängung dieses 
Verbots:



— die Herbeiführung des Standes e iner re a km Bedrohung durch 
e ine Person, die e in Kraftfahrzeug oder ein anderes Fahrzeug lenkt 
(Airt. 86 § 3 — fakultative Strafe);

— das Lenken eines Kraftfahrzeugs oder anderen Fahrzeugs im Zu-
stand nach A lkoholgenuß (Art. 87 § 3 — Obligatorische Strafe);

— die N ichtbeachtung des Signals e iner zur Kontrolle 'berechtigten 
Person, die das A nhalten des Fahrzeugs amoirdinet (Art. 92 § 3 — fakul-
tative Strafe);

— die N ichterteilung sofortiger Hilfe dem Opfer eines Unfalls durch 
die das Fahrzeug lenkende Person (Art. 93 § 2 — obligatorische Strafe).

Die zusätzliche Strafe, von der hier die Rede ist, w ird in M onaten 
oder Jah ren  für die Zeit von 6 M onaten fois zu 3 Jah ren  verhängt.

Angesichts der zahlreichen Kategorien der Genehm igungen für das 
Lenken von Kraftfahrzeugen und anderen Fahrzeugen verschiedener 
A rten soll das Kollegium für Uibertretumgssachen als Organ, das — 
ähnlich wie das Gericht — nach der Erörterung der Umstände des Fal-
les urteilt, den Umfang dieser Strafe bestimmen, wie auch ''.’en Bereich 
des Verkehrs, in dem sie gilt.

IV. SCHLUßBEMERKUNGEN

Die ungestüm e Entwicklung der M otorisierung begleitet ein immer 
intensiverer Anstieg der Verkehrskrim im alität sowie eine  Erweiterung 
der sowieso schon gew altigen Erscheinung, wie es die V erkehrsüber- 
tre tungen sind.

Die Ausm aße der Bedrohung der V erkehrssicherheit zeigt das Jah r 
1985, in dem sich 36 100 V erkehrsunfälle und -katastrophen ereignet 
ha'ben; ums Leiben käm men in ihnen 4688 Personen, und 42 290 Perso-
nen w urden verletzt. Im gleichen Jah r qimgen in die Kollegien für 
U bertretungssachen 247 956 Sachen um Verkebrsüberi iretungen ein (etwa 
400,o aller Fälle), darunter 91255 Sachen um Übertretungen vom Art. 
87 § 1 des Übertretungsgesetzbuches, d.i. das Lenken vom Kraftfahrzeu- 
cen  nach  Alkoholnenuß.

Die Regelungen im Straf aesetrbuch und im Üfoertretumqsqesetelbu'cb, 
die dem Schutz der V erkehrssicherheit dienen, w erden in der Regel 
als qelungen einceschätzt. Viel O rdnung in die Rechtssprechung brach-
ten die Direktiven des O bersten Gerichts von 1975.

Die m eisten K ontroversen ruft der Art. 87 des U bertretungsgesetz-
buches hervor — das Lenken eines Fahrzeugs in einem  Zustand nach 
Alkoholgenuß. Es wird gefordert, den Kollegien Fälle des Lenkens eines



Fahrzeugs nach Alkoholgenuß zu überlassen, w enn dessen Gehalt im 
Blut nich t 0,5% überschreitet. Das Lenken eines Fahrzeugs im Zustand 
der Trunkenheit sollte dagegen w ieder als V ergehen betrach te t werden 
un d der Kompetenz der Gerichte unterstehen. „Dafür sprechen die 
grundlegenden A nforderungen der juristischen Fachkenmtnis, der Auf-
rechterhaltung der juristischen Garantien und die Schwere der T at"13.

Auf Kritik stößt auch die von den Kollegien verhängte zusätzliche 
Strafe des Führungsverlbots von Kraftfahrzeugen oder anderen Fahrzeu-
gen. Sie ist allzu empfindlich, um ihre Verhängung einem  nie ht гот i c ht- 
liehon Organ anzuvertrauen und sollte zumindest der Gerichtskontrolle 
un terstellt werden.

M arek O lszew ski

OCHRONA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 
PRZFD PRZESTĘPSTWAMI I WYKROCZENIAMI W  PRAWIE POLSKIM

Bezpieczeństwo drogowe jest funkcją w ielu warunków, których istnienie zapew -
nia przede wszystkim przestrzeganie w ydanych w tym celu przepisów. Przepisy te  
można podzielić na 4 kategorie: a) przepisy określające zasady i reguły  postępow a-
nia w ruchu drogowym, b) przepisy określające warunki techniczne pojazdów, c) 
przepisy w skazujące warunki, jakim powinni odpow iadać kierujący pojazdami oraz  
d) przepisy określające warunki, jakim powinny odpov.'iadac drogi. C zyny urïeciwko  
bezpieczeństwu ruchu drogowego stanowią naruszenie wskazanych grup przepisów,
chociaż może się zdarzyć, iż w łaśnie czyn zgodny z przepisami stworzy zagrożenie  
dla tegoż bezpieczeństw a. Św iadczyć to może o luce w  przepisach lub o braku ich  
adekwatności do wymagań ruchu, albo też o tak nietypowym  układzie okoliczności, 
i e  przepisów nie da się zastosow ać.

W aga tych czynów  jest determ inow ana nie tylko charakterem naruszonego prze-
pisu, lecz także, a może nawet głównie, następstwami. Z tego punktu widzenia czy-
ny przeciwko bezpieczeństwu drogowemu można zaszeregow ać do jednej z 3 grup: 
a) spowodow anie w ruchu drogowym zdarzeń polegających na śmieirci, uszkodzeniu  
ciała lub rozstroju zdrowia człow ieka albo na zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia, b)
spow odowanie sytuacji, które bezpośrednio i konkretnie grożą nastąpieniem tych zda- 
rzeń czyli sprowadzenie niebezpieczeństwa realnego, c) nieprzestrzeganie zasad i prze-
pisów  bezpieczeństwa drogowego, które nie powoduje jeszcze bezpośredniego i kon-
kretnego zagrożenia czyli sprow adzenie niebezpieczeństwa abstrakcyjnego.

Czyny z grupy a to przede w szystkim przestępstwa drogowe opisane w rozdziale  
XX kodeksu karnego. Owe najcięższe postacie naruszenia bezpieczeństw a drogow ego  
dzieła się na 2 kategorie, przy czym z każdą połączono różne konsekw encje w  sfe-
rze odpow iedzialności: spow odow anie śmierci, uszkodzenie ciała lub rozstroju zdrowia  
człow ieka albo poważnej szkody w mieniu jako w ynik naruszenia zasad bezpieczeń-

13 A. M a r e k ,  Kierunki postu low anych zmian prawa w ykro czeń  (Richtungen der 
postulierten Änderungen des Übertretungsgesetzes), PiP 1987, Nr. 2, S. 31.



stwa w ruchu (art. 145 § 1—3 k.k.) oraz katastrofy w ruchu (art. 136 } 1 pkt 1 
i § 2 k.k.). Prawidłowe stosowanie w ymienionych przepisów wym aga precyzyjnego  
operow ania pojęciami ruchu drogow ego, wypadku i katastrofy i dlatego też baczną  
uwagę pośw ięcono znamionom strony przedmiotowej i podmiotowej tych przestępstw. 
Do przestępstw drogow ych zaliczone zostały  najpoważniejsze czyny z grupy b, tj. 
sprow adzenie realnego niebezpieczeństw a katastrofy oraz niektóre czyny z grupy  
с pow odujące stan abstrakcyjnego zagrożenia (art. 146 i 147 k.k.).

W ykroczenia drogowe, opisane w rozdziale XI kodeksu w ykroczeń, zwracają  
się przeciw ko warunkom bezpieczeństwa należącym do różnych grup. W iększość  
wykroczeń łączy się z naruszeniem zasad i przepisów ruchu drogowego. Są też takie, 
które polegają na niezachow aniu pew nych warunków technicznych pojazdów, jak 
rów nież wykroczenia skierowane przeciwko substancji drogowej.

Uwzględniając relację do bezpieczeństw a drogow ego, do grupy czynów  a zali-
czono wykroczenie polegające na spowodowaniu szkody w  mieniu, której w ielkość  
nie przekracza 100 tys. złotych fart. 86 k.w.). Realne zagrożenie ruchu o znamio-
nach wykroczenia (grupa b) kw alifikuje się z tego sam ego przepisu oraz z art. 
98 k.w. o podobnym charakterze. Najliczniejsza jest grupa wykroczeń abstrakcyj-
nego zagrożenia c, w różnym stopniu stwarzająca niebezpieczeństwo dla ruchu dro-
gow ego. Ostatnią grupę stanowią w ykroczenia porządkowe, chociaż i one, przy-
najmniej niektóre, zawierają element przeciwdziałania zagrożeniu bezpieczeństwa  
drogow ego.


